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RS OGH 1961/1/17 4Ob170/60
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.01.1961

Norm

ABGB §1154

Rechtssatz

Der Dienstgeber (oder dessen Rechtsnachfolger) ist nicht verhalten, die Berichtigung des dem Dienstnehmer

gebührenden Entgeltes aus einer bestimmten vom Dienstnehmer ausgewählten Vermögensmasse (zB einem

bestimmten Bankkonto) vorzunehmen oder auf Verlangen des Dienstnehmers diesem rückständige Geldbezüge durch

Hingabe einzelner vom Dienstnehmer ausgewählter Vermögensstücke (zB eines Kraftwagens, Möbelstückes)

abzustatten.
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